
S a t z u n g 
 

des 
 

DMSB - Deutscher Motor Sport Bund e.V. 
 
 

(Stand 26.04.2014) 
 
 
 
 
 

§ 1 
Name, Sitz und Geschäftsjahr 

 
1. Der am 08.06.1997 in Frankfurt am Main gegründete Verband führt den Namen: 
 

DMSB - Deutscher Motor Sport Bund e.V. 
 
2. Er hat seinen Sitz in Frankfurt/Main und ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht 

Frankfurt/Main eingetragen. 
 
3. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 

§ 2 
Zweck, Ziele und Aufgaben 

 
1. Der DMSB übt die Sporthoheit für den Automobil- und Motorrad-Sport für das gesamte 

Gebiet der Bundesrepublik Deutschland aus und vertritt den deutschen Automobil- und 
Motorrad-Sport international als Mitglied in FIA (Fédération Internationale de 
l’Automobile) und FIM (Fédération Internationale Motocycliste) sowie FIM Europe 
(Fédération Internationale Motocycliste Europe). 

 
2.  1Zweck und Aufgabe des DMSB ist die Förderung des Motorsports unter besonderer 

Berücksichtigung der Jugendarbeit.  
2Den Satzungszweck verwirklicht der DMSB insbesondere durch  
a) die Wahrung der Belange seiner Mitglieder und der diesen angehörenden Motor-
sportler in Staat und Gesellschaft, in nationalen Sportorganisationen, insbesondere 
dem DOSB (Deutscher Olympischer Sportbund), sowie gegenüber den Medien und der 
Wirtschaft. 3Er wahrt durch alle dazu geeigneten Maßnahmen die Interessen der Mo-
torsportler im Allgemeinen und der mittelbaren Mitglieder (§4 Ziff.3) im Besonderen bei 
der Umsetzung deren Wunsches, Motorsport nach den Regeln des DMSB zu betrei-
ben. 4Er führt unter Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes seine Aufgaben in 
parteipolitischer und konfessioneller Neutralität durch. 

 
 b) die Überwachung der Durchführung des Motorsports, soweit er in seinem Zustän-

digkeitsbereich liegt, im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nach ein-
heitlichen Regeln. 3Hierzu kann sich der DMSB auch der Trägervereine und der dem 
DMSB angehörenden Landesmotorsportfachverbände (LMFV) bedienen. 4Im Rahmen 
seiner Aufgaben erkennt der DMSB die Verbandsstatuten, Sportgesetze und –-
gerichtsbarkeiten von FIA, FIM, FIM Europe und DOSB an und unterwirft sich diesen. 
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5Er verwirklicht diese Aufgaben u.a. durch die Aufstellung, Durchsetzung und Überwa-
chung einheitlicher Sportregeln für den Automobil- und Motorrad-Sport in Überein-
stimmung mit den von FIA, FIM, FIM Europe sowie DOSB aufgestellten Statuten und 
Sportgesetzen. 6In Ausübung seiner satzungsmäßigen Aufgaben führt der DMSB die 
Sportgerichtsbarkeit durch und erlässt Verbandsordnungen mit verbindlicher Wirkung 
für seine Mitglieder. 
 
c) die Durchsetzung des Dopingverbots. 3Zu diesem Zweck nimmt der DMSB am Do-
pingkontrollsystem der Nationalen Anti-Doping-Agentur (NADA) und der internationalen 
Fachverbände teil. 
4In dem vom DMSB geregelten Motorsport sind DMSB, NADA und die internationalen 
Fachsportverbände berechtigt, Dopingkontrollen während und außerhalb der Veran-
staltungen durchzuführen. 
5Einzelheiten zur Verfolgung und Ahndung von Verstößen regeln in ihrer jeweils aktuel-
len Fassung die internationalen und nationalen Sportgesetze von FIA, FIM, FIM Euro-
pe und DMSB, die Anti-Doping-Bestimmungen der FIA, der Anti-Doping-Code der FIM, 
der NADA-Code und die „Liste der verbotenen Substanzen und Methoden“ der Welt-
Anti-Doping-Agentur, die allesamt nicht Bestandteil dieser Satzung sind. 6Die Verfah-
ren werden nach den internationalen Verfahrensregelungen, der Rechts- und Verfah-
rensordnung und den Verfahrensregelungen des NADA-Codes durchgeführt. 
7Zuständige Disziplinarorgane im Sinne des NADA-Codes sind die DMSB-Sport- und 
Berufungsgerichte Automobilsport und Motorradsport. 
 
d) die Unterstützung und Entwicklung des Spitzen- und Breitensports, des Amateur- 
und Freizeitsports.  
 
e) die Zulassung von Trainern und Übungsleitern sowie ihre Aus-, Fort-und Weiterbil-
dung und die von ehren- und hauptamtlichen Vereins- und Verbandsmitarbeitern zu 
regeln und zu fördern.  
 
f) Informations- und Verbesserungsmaßnahmen um die Sicherheit im Motorsport zu 
fördern.  
 
g) die Beachtung der erforderlichen Maßnahmen zum Schutz der Natur und Umwelt.  
 

h) die Pflege und Förderung des Ehrenamts.  
 
3. a) Im Rahmen der vorgenannten Aufgaben (Ziffern 1 und 2) obliegt dem DMSB: 
 

• 1Die Ausschreibung seiner Prädikate, Serien oder Veranstaltungen, die Erstellung 
des Kalenders hierfür sowie die Abwicklung dieser Prädikate, Serien und Veranstal-
tungen. 2Dies umfasst auch die Delegierung seiner Prädikate auf einen oder mehre-
re Trägervereine. 

 
• Die Ausgabe von Lizenzen für die Teilnahme an den vorgenannten Prädikaten, Se-

rien oder Veranstaltungen sowie der internationalen Lizenzen. 
 

b) Den Mitgliedern bleibt das Recht unbenommen, eigene Prädikate, Serien oder Veran-
staltungen auszuschreiben und durchzuführen, deren Genehmigung durch den DMSB 
zu erteilen ist, sofern sie dessen Regeln beachten und einhalten. 

 
 c) Der DMSB genehmigt keine neuen Prädikate, Serien oder Veranstaltungen, die in 

Konkurrenz zu bestehenden oder konkret geplanten Prädikaten, Serien oder Veranstal-
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tungen des DMSB oder eines seiner Mitglieder stehen, es sei denn, der DMSB beteiligt 
sich daran als Promoter und/oder Veranstalter und/oder Lizenzgeber. 

 
 d) 1Erhalten Prädikate, Cups, Serien oder sonstige Veranstaltungen der Mitglieder i.S.d. § 

2 Ziffer 4 b), an denen der DMSB nicht beteiligt ist, auf deren Antrag ein Prädikat des 
DMSB, so erhält der DMSB die hierfür vorgesehene Lizenzgebühr. 2Die Rechte zur Ka-
lenderplanung, Erstellung des Reglements sowie zur Vermarktung verbleiben jedoch 
dem Mitglied. 

 
 

§ 3 
Gemeinnützigkeit 

 
1. Der DMSB dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken i.S.d. Ab-

schnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“, §§ 51 ff. der Abgabenordnung. 
 
2. 1Der DMSB ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwe-

cke. 2Dem ideellen Zweck der Förderung des Motorsports ist die zur Erreichung des 
Verbandszwecks erforderliche eigenwirtschaftliche Betätigung untergeordnet. 
3Haushaltsmittel des DMSB dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet 
werden. 4Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln der Körperschaft. 5Es 
darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des DMSB fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 
3. 1Die Mitglieder der Organe des DMSB arbeiten ehrenamtlich; nachgewiesene Ausla-

gen werden im Rahmen einer Reisekostenordnung erstattet. 2Das Präsidium kann die 
Zahlung angemessener pauschalierter Aufwandsentschädigungen durch Beschluss 
festlegen. 3Für das Präsidium entscheidet über die Höhe der Vergütung ein dreiköpfi-
ger Ausschuss, der aus Mitgliedern der Trägervereine besteht, die nicht dem Präsidium 
angehören. 4Näheres regelt eine vom Präsidium zu beschließende Geschäftsordnung. 
5Eine Rückzahlung von Mitgliedsbeiträgen oder Spenden ist nicht zulässig. 

 
§ 4 

Mitgliedschaft 
 
1. a) Trägervereine sind der Allgemeine Deutsche Automobil-Club e.V. (ADAC), der Auto-

mobilclub von Deutschland e.V. (AvD) und Deutscher Motorsport Verband e.V. (DMV). 
 
 b) Sonstige Motorsportverbände: 
 

Mitglieder des DMSB können alle Motorsportverbände mit Sitz in Deutschland werden, 
deren satzungsgemäße Ziele die Ausübung des Vierrad- und/oder des Zweirad-
Motorsports ist, bundesweit oder in mindestens 5 Bundesländern organisiert sind und 
über 500 gemeldete, aktiv Motorsport treibende, Einzelmitglieder haben. 

 
 c) Landesmotorsportfachverbände: 
 

Mitglieder des Vereins können alle Landesmotorsportfachverbände (LMFV) werden, 
die dem jeweiligen Landessportbund angehören, den Mitgliedern sämtlicher Motor-
sportverbände offen stehen, im Vereinsregister als e.V. eingetragen und von den zu-
ständigen Finanzbehörden als gemeinnützig anerkannt sind. 
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 d) Sonstige Mitglieder: 
 

Mitglieder des DMSB können sonstige überregionale Vereinigungen werden, deren 
Mitglieder ihren Sitz in mindestens 5 Bundesländern haben und die die Aufgaben und 
Ziele des Motorsports nachweislich und auf Dauer unterstützen und selbst verfolgen. 

 
2. 1Weitere Voraussetzung für die Mitgliedschaft ist die Anerkennung des DMSB als ein-

zigen nationalen Spitzenverband des Motorsports und als überregionalen Dachver-
band durch die Mitglieder i.S.d. Ziffer 1. 2Diese müssen ebenso die Verbindlichkeit der 
Satzung des DMSB und dessen Ordnungen anerkennen. 3Die Satzungen der Mitglie-
der dürfen zur Satzung des DMSB sowie den Statuten und den Sportgesetzen von FI-
A/FIM/FIM Europe /DOSB und DMSB nicht im Widerspruch stehen 

 
3. 1Durch die Mitgliedschaft im DMSB gelten die dem Mitglied angeschlossenen Vereine 

bzw. Vereinsabteilungen als Vereine des DMSB und die den angeschlossenen Verei-
nen bzw. Vereinsabteilungen angehörenden und am Motorsport teilnehmenden Mit-
glieder, ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter sowie Veranstalter einzeln als mittelbare 
Mitglieder des DMSB, auf welche die Bestimmungen dieser Satzung, mit Ausnahme 
der §§ 5 und 8 entsprechend Anwendung finden. 2Die mittelbaren Mitglieder im Zu-
ständigkeitsbereich des DMSB unterliegen auch den vom DMSB erlassenen Statuten 
und sportlichen Regularien sowie der Verbandsgerichtsbarkeit und sonstigen Be-
schlüssen und Entscheidungen des DMSB. 

 
4. 1Aufnahmeanträge sind schriftlich an das Präsidium des DMSB zu richten. 2Dieses legt 

die Anträge mit einer Stellungnahme und Beschlussempfehlung der Mitgliederver-
sammlung zur Entscheidung vor. 3Die Aufnahme eines neuen Mitgliedes bedarf der 3/4 
Stimmenmehrheit der Mitgliederversammlung. 

 
5. 1Die Mitgliederversammlung kann Persönlichkeiten, die sich im Sinne der Zielsetzung 

des DMSB besonders verdient gemacht haben, auf Vorschlag des Präsidiums zu Eh-
renpräsidenten und/oder Ehrenmitgliedern ernennen. 2Ehrenmitglieder und Ehrenprä-
sidenten haben Teilnahme- und Rederecht, jedoch kein Stimmrecht in der Mitglieder-
versammlung. 

 
6. Einzelheiten zu den Voraussetzungen der Mitgliedschaft und dem Aufnahmeverfahren 

werden in Aufnahmerichtlinien des DMSB niedergelegt, die vom Präsidium erlassen 
werden. 

 
 

§ 5 
Beiträge 

 
1Zur Erfüllung der Aufgaben des DMSB werden von den Mitgliedern Jahresbeiträge erhoben, 
deren Höhe durch die Mitgliederversammlung in einer Beitragsordnung festgelegt wird. 2Die 
Bemessungsgrundlage für die Höhe des Beitrages der LMFV ist die Zahl der von ihnen bzw. 
von den angeschlossenen Vereinen vertretenen Einzelmitglieder. 3Maßgeblich sind die bei 
den jeweiligen Landessportverbänden/Landessportbünden gemeldeten Mitgliederzahlen der 
LMFV zum Stichtag 31.12. des Vorjahres. 
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§ 6 
Austritt, Erlöschen, Ausschluss 

 
1. Die Beendigung der Mitgliedschaft im DMSB kann nur für den Schluss des Geschäfts-

jahres bis spätestens zum 30.06. des betreffenden Jahres schriftlich per Einschrei-
ben/Rückschein gegenüber dem Präsidium erfolgen (Austritt). 

 
2. 1Während eines Beitragsrückstandes ruhen alle Mitgliedsrechte sowie die Rechte der 

ihm angeschlossenen Mitgliedsvereine und deren Mitglieder (§ 4 Ziffer 3). 2Die Mit-
gliedspflichten, insbesondere die der Beitragszahlung, bleiben davon unberührt. 3Die 
Mitgliedschaft erlischt ohne weiteres 5 Monate nach Beitragsfälligkeit, wenn in dieser 
Zeit der Beitragsrückstand erfolglos angemahnt wurde. 

 
3. 1Die Mitgliedschaft kann bei groben Verstößen des Mitgliedes gegen Ziele und Zwecke 

des DMSB sowie gegen dessen Satzung gelöscht werden (Ausschluss). 2Der Aus-
schluss erfolgt auf Antrag des Präsidiums durch die Mitgliederversammlung, die mit 3/4 
Mehrheit entscheidet, wobei wenigstens 3/4 sämtlicher Mitglieder vertreten sein müs-
sen. 3Der Ausschluss-Antrag ist dem betreffenden Mitglied unverzüglich, spätestens 
mit der Einladung zu der Mitgliederversammlung, die über den Ausschluss entscheiden 
soll, in Abschrift zu übersenden. 4Das betreffende Mitglied kann schriftlich oder münd-
lich in der Mitgliederversammlung zum Ausschluss-Antrag Stellung nehmen. 5Der be-
gründete Ausschließungsbeschluss wird dem betroffenen Mitglied vom Präsidium 
schriftlich bekannt gemacht. 

 
 

§ 7 
Organe 

 
Die Organe des DMSB sind: 
 

• die Mitgliederversammlung 
• das Präsidium 
• das Exekutivkomitee 
• die Verbandsgerichte 

 
 

§ 8 
Mitgliederversammlung 

 
1. 1Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des DMSB. 2Sie wählt die Mitglieder 

des Präsidiums sowie die Rechnungsprüfer. 3Sie genehmigt den Jahresabschluss, den 
Haushaltsvoranschlag, nimmt die Jahresberichte von Präsidium und Kassenprüfer ent-
gegen, beschließt über die Entlastung des Präsidiums und legt die Mitgliedsbeiträge 
fest. 4Sie beschließt außerdem über Satzungsänderungen, über die Aufnahme und den 
Ausschluss von Mitgliedern sowie über die Ernennung von Ehrenmitgliedern. 5Sie ent-
scheidet auf Antrag des Präsidiums über grundsätzliche Maßnahmen zur Erfüllung der 
Ziele und Zwecke des DMSB. 6Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung treten, so-
weit nicht ausdrücklich anders beschlossen oder gesetzlich bestimmt, mit ihrer Verab-
schiedung in Kraft. 
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2. 1Die Mitgliederversammlung besteht aus den von den Mitgliedern entsandten Delegier-
ten, den Vertretern der Motorsportjugend (§ 17) sowie den Mitgliedern des Präsidiums. 
2Die Delegierten bzw. die Ersatzdelegierten sowie die Vertreter der Motorsportjugend 
sind dem Präsidium spätestens drei Wochen vor der Mitgliederversammlung schriftlich 
mitzuteilen. 
 
3Die Gesamtzahl der Stimmen in der Mitgliederversammlung (Gesamtstimmenzahl) ist 
auf maximal 100 begrenzt. Hiervon entfallen auf folgende Mitgliedergruppen: 

 
2.1 1Trägervereine jeweils 14 Stimmen; darüber hinaus entsprechend dem Lizenznehmer-

anteil der Trägervereine insgesamt 10 Zusatzstimmen. 2Dieser Anteil wird nach dem 
d’Hondt’schen Verfahren errechnet aufgrund der Gesamtzahl der DMSB-Lizenzen, die 
über die Trägervereine bezogen werden, berechnet zum Stichtag 31.12. des Vorjahres, 
wobei jeder Trägerverein mindestens eine Zusatzstimme erhält. 
3Jeder Trägerverein übt sein Stimmrecht durch einen oder mehrere Delegierte aus. 
 
4Bei Wegfall eines Trägervereins wachsen dessen Stimmen zu gleichen Anteilen den 
verbleibenden Trägervereinen zu. 

 
2.2 1Sonstige Motorsportverbände (§ 4 Ziffer 1 b) insgesamt maximal 4 Stimmen. 

 
2Bis 4 solcher Mitglieder entsendet jedes Mitglied einen Delegierten mit 1 Stimme. 3Bei 
mehr als 4 solcher Mitglieder werden sie gemeinsam durch von ihnen zu wählende De-
legierte mit insgesamt 4 Stimmen vertreten. 4Bei der Wahl der gemeinsamen Delegier-
ten hat jedes Mitglied 1 Stimme. 

 
2.3 1Maximal 16 Landesmotorsportfachverbände mit höchstens 32 Stimmen. 
 

2Den Landesmotorsportfachverbänden steht jeweils 1 Grundstimme zu. 3Hinzu kommt 
entsprechend der Anzahl der beigetretenen LMFV je eine Zusatzstimme. 4Diese maxi-
mal 16 zusätzlichen Stimmen werden unter Zugrundelegung der gesamten, in den bei-
getretenen LMFV organisierten Einzelmitglieder nach dem d’Hondt’schen Verfahren 
verteilt. 5Die hierfür maßgeblichen Zahlen sind die bei den jeweiligen Landessportbün-
den zum Stichtag 31.12. des Vorjahres gemeldeten Mitgliederzahlen der LMFV. 

 
2.4 1Sonstige Mitglieder gemäß § 4 Ziffer 1 d) maximal 4 Stimmen. 

2Ziffer 2.2 Sätze 2 bis 4 gelten entsprechend. 
 
2.5 Die 3 Vertreter der Motorsportjugend jeweils 1 Stimme (siehe § 17 Absatz 2). 
 
2.6 Die Mitglieder des Präsidiums jeweils 1 Stimme. 
 
3. 1Die Übertragung des Stimmrechts auf andere Stimmberechtigte ist zulässig. 2Ein 

Stimmberechtigter darf dabei nicht mehr als 7 Stimmen auf sich vereinigen. 
 
4. 1Einladungen zur ordentlichen Mitgliederversammlung sind durch den Präsidenten, im 

Verhinderungsfall durch dessen Stellvertreter, den Mitgliedern in Schrift- oder Textform 
unter Beifügung der Tagesordnung spätestens 6 Wochen vor dem Versammlungster-
min zu übersenden. 2Es wird im Falle des E-Mailversands die E-Mail-Adresse ver-
wandt, welche das Mitglied dem DMSB bekanntgegeben hat. 3Ordentliche Mitglieder-
versammlungen sollen in der ersten Hälfte eines jeden Kalenderjahres stattfinden. 
4Außerordentliche Mitgliederversammlungen sind einzuberufen bei entsprechendem 
Beschluss des Präsidiums oder nach schriftlich eingereichtem Antrag von mindestens 
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1/7 der Mitgliederstimmen, wobei Zweck und Gründe für die Versammlung angegeben 
werden müssen. 

5. 1Anträge zur Mitgliederversammlung können vom Präsidium oder von mindestens 1/10 
der Mitgliederstimmen gestellt werden. 2Anträge von Mitgliedern müssen mindestens 
drei Wochen vor dem Versammlungstermin schriftlich beim Präsidenten eingegangen 
sein. 3Nicht fristgerecht vorgelegte Anträge (Dringlichkeitsanträge) können nur bei Zu-
stimmung einer 3/4 Mehrheit behandelt werden. 4Dringlichkeitsanträge auf Abberufung 
von Mitgliedern des Präsidiums und auf Satzungsänderungen sind nicht zulässig. 

 
6. 1Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 2/3 der Gesamt-

stimmenzahl der beigetretenen Mitglieder vertreten ist. 2Bei Beschlussunfähigkeit ist 
der Präsident, bzw. dessen Stellvertreter, verpflichtet, binnen 30 Tagen eine zweite 
Mitgliederversammlung mit derselben Tagesordnung einzuberufen. 3Diese ist ohne 
Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig; hierauf ist in der Einladung 
hinzuweisen. 

 
7. 1Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden, soweit die Satzung nichts ande-

res bestimmt, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. 
2Stimmenthaltungen werden wie nicht abgegebene Stimmen behandelt, ebenso abge-
gebene ungültige und - bei Abstimmung mit Stimmzettel - unbeschriftete Stimmzettel. 
Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. 
 
3Beschlussfassungen über Satzungsänderungen, die Aufnahme und der Ausschluss 
von Mitgliedern sowie die Auflösung des Verbandes bedürfen einer 3/4-Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen, wobei für Ausschlussbeschlüsse die Stimmen des auszu-
schließenden Mitgliedes nicht mitgezählt werden dürfen.  
 
4Abstimmungen erfolgen offen durch Handzeichen. 5Die Mitgliederversammlung kann 
mit einfacher Mehrheit beschließen, eine Abstimmung mit verdecktem Stimmzettel 
durchzuführen; diese Beschlussfassung erfolgt offen. 6Wahlen werden nach Maßgabe 
von § 15 durchgeführt. 

 
8. 1Die Mitgliederversammlung wird geleitet von dem Präsidenten, im Verhinderungsfall 

durch dessen Stellvertreter. 2Über jede Versammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das 
vom Protokollführer, dem Versammlungsleiter und einem weiteren Mitglied des Präsi-
diums zu unterzeichnen ist und den Mitgliedern spätestens sechs Wochen nach der 
Mitgliederversammlung zur Kenntnis zu geben. 3Geht innerhalb von drei Wochen nach 
der Kenntnisnahme kein Widerspruch durch Mitglieder ein, gilt das Protokoll als ge-
nehmigt. 4Eingehende Widersprüche sind auf der nächsten Mitgliederversammlung zu 
behandeln. 

 
 

§ 9 
Präsidium 

 
1 1Das Präsidium bildet den Vorstand i.S.d. § 26 BGB. 2Es leitet und repräsentiert den 

DMSB und erfüllt die ihm übertragenen satzungsgemäßen Aufgaben. 3Es vertritt den 
DMSB in nationalen wie internationalen Gremien. 4Dem Präsidium obliegt die Durchfüh-
rung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung und die Verantwortung für die ord-
nungsgemäße Geschäftsführung des DMSB sowie die Beschlussfassung über die Fest-
stellung des Jahresabschlusses und Ausweis der Rücklagen. 
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2. 1Das Präsidium setzt sich aus dem Präsidenten (1. Präsidiumsmitglied) und vier weite-
ren Präsidiumsmitgliedern (2., 3., 4., 5. Präsidiumsmitglied) mit folgenden Ressorts zu-
sammen: 

 
- Öffentlichkeitsarbeit und Umweltfragen 
- Finanzen, Recht und Verwaltung 
- Jugendförderung und Breitensport 
- Automobilsport 
- Motorradsport 

 
2Das Präsidium beruft aus den Reihen der Präsidiumsmitglieder einen Stellvertreter 
des Präsidenten für jeweils 1 Jahr und beschließt die Verteilung der Ressorts auf die 
Präsidiumsmitglieder. 3Die Mitglieder des Präsidiums üben ihre Ämter nach den Res-
sortzuständigkeiten aus. 4Bei einer Änderung der Ressortzuständigkeit behalten die 
Präsidiumsmitglieder ihre numerische Bezeichnung bei.  

 
5Je 2 Präsidiumsmitglieder vertreten den DMSB gemeinsam. 6Die Mitglieder zu Ziffern 
2 bis 5 sind jedoch dem DMSB gegenüber verpflichtet, diesen gemeinsam nur bei Ver-
hinderung des Präsidenten zu vertreten, die Mitglieder, die nicht Stellvertreter des Prä-
sidenten sind, darüber hinaus nur, wenn auch dieser verhindert ist. 

 
3.  1Die Mitglieder des Präsidiums werden von der Mitgliederversammlung gewählt. 2Dem 

Präsidium hat jeweils mindestens ein Vertreter jedes Trägervereins anzugehören. 
3Jeder Trägerverein (§ 4 Ziffer 1 a) kann bis zu 3 verschiedene Kandidaten für jedes zu 
wählende Präsidiumsmitglied vorschlagen. 4Soweit im Rahmen einer Mitgliederver-
sammlung offene Präsidiumspositionen nicht oder nicht alle mangels erforderlicher 
Wahlmehrheit besetzt wurden, kann der betroffene Trägerverein in Hinblick auf die aus-
stehende Wahl zum Präsidium einen Antrag an das Präsidium auf eine außerordentliche 
Mitgliederversammlung zur Durchführung einer weiteren Wahl stellen. 5Stellt der be-
troffene Trägerverein innerhalb von 60 Tagen ab der Mitgliederversammlung keinen 
entsprechenden Antrag, erklärt er damit konkludent seinen Verzicht auf die ausstehende 
Wahl bis zur nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung, es kommt Ziffer 4 Satz 3 
zur Anwendung. 6Ebenso findet Ziffer 4 Satz 3 Anwendung, wenn ein Trägerverein kei-
nen der vorgeschlagenen Kandidaten durchsetzen konnte. 7Hat ein von einem Träger-
verein vorgeschlagener Kandidat die zur Wahl erforderliche Mehrheit nicht erreicht, 
kann er für die vorgeschlagene Präsidiumsposition nicht erneut zur Wahl auf derselben 
oder nachfolgenden Mitgliederversammlung, vorgeschlagen werden.  

 
4. 1Die Amtsdauer der Mitglieder des Präsidiums beträgt 4 Jahre, gerechnet von ordentli-

cher Mitgliederversammlung zu ordentlicher Mitgliederversammlung. 2Die in Ziffer 2 un-
ter den ungeraden Nummern bezeichneten Präsidiumsmitglieder stehen jeweils im 2-
Jahreswechsel mit den unter den geraden Nummern bezeichneten Präsidiumsmitglie-
dern zur Wahl. 3Scheidet ein Präsidiumsmitglied während seiner Amtsperiode aus, bil-
den die übrigen Mitglieder allein das Präsidium, beschließen über die Wahrnehmung 
des freigewordenen Amtes bis zur nächsten Mitgliederversammlung und übertragen 
die freigewordene Stimme auf eines der verbleibenden Präsidiumsmitglieder. 4Auf die-
ser wird ein Nachfolger für die restliche Amtsdauer bestellt. 5Die Wiederwahl von Prä-
sidiumsmitgliedern ist auf maximal drei weitere Amtsperioden beschränkt. 

 
5. 1Das Präsidium nimmt seine Aufgaben und Befugnisse entsprechend dieser Satzung 

wahr und gibt sich zu diesem Zweck eine Geschäftsordnung, die u.a. das Verfahren für 
die Ressortzuteilung auf die einzelnen Präsidiumsmitglieder näher regelt. 2Der Präsi-
dent oder im Verhinderungsfall sein Stellvertreter beruft das Präsidium zu den Sitzun-
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gen ein. 3Diese finden mindestens halbjährlich statt, bei Bedarf sind auch mehrere Sit-
zungen möglich. 4Die Einberufung soll mit einer Frist von mindestens drei Wochen un-
ter Beifügung der Tagesordnung erfolgen. 5Sitzungen sind auch auf schriftliches Ver-
langen einer Mehrheit der Präsidiumsmitglieder innerhalb von 3 Wochen nach Zugang 
des Verlangens einzuberufen. 6Die Leitung der Sitzungen obliegt dem Präsidenten o-
der - bei dessen Verhinderung - seinem Stellvertreter. 7Über Sitzungen und Beschlüsse 
des Präsidiums ist ein Protokoll zu führen, welches vom Sitzungsleiter zu unterzeich-
nen ist. 

 
6. 1Das Präsidium entscheidet mit einer 3/5 Mehrheit. 2Für die Beschlussfassung gem. § 

2 Ziffer 4 a und c ist eine 4/5 Mehrheit erforderlich. 3Im Übrigen gelten § 8 Ziffer 7 Sät-
ze 2 und 3 entsprechend. Präsidiumsmitglieder, die gem. Ziffer 4 das Amt eines vorzei-
tig ausgeschiedenen Mitgliedes wahrnehmen, haben eine 2. Stimme. 

 
4Das Präsidium ist beschlussfähig, wenn mindestens 4 Mitglieder anwesend sind. 5Die 
drei dem Exekutivkomitee angehörigen Präsidialmitglieder können auch außerhalb der 
regulären Sitzungen des Präsidiums innerhalb der Sitzungen des Exekutivkomitees 
einstimmig Beschlüsse des Präsidiums fassen, soweit es Aufgaben und Befugnisse 
des Präsidiums betrifft, über die dieses mit einfacher (3/5) Mehrheit entscheiden kann. 
6Für den Fall, dass Beschlussfähigkeit nicht gegeben ist, kann über die Punkte der Ta-
gesordnung im schriftlichen Verfahren (Ziffer 7) entschieden werden, ohne dass es ei-
ner besonderen Dringlichkeit bedarf. 

 
7. 1Ferner ist die schriftliche oder telefonische Abstimmung zulässig. 2Beschlussfähigkeit 

ist nur gegeben, wenn mindestens 3 Präsidiumsmitglieder sich an der Stimmabgabe 
beteiligen. 
 

3Die schriftliche Abstimmung ist auch durch Stimmabgabe per Telefax/E-Mail zulässig. 
 
4Für die schriftliche Abgabe der Stimme ist dem Präsidiumsmitglied durch den Präsi-
denten, im Verhinderungsfall durch dessen Stellvertreter, ein Termin zur Stimmabgabe 
mit einer Frist von mindestens 7 Arbeitstagen vom Tage der Absendung der Aufforde-
rung zu benennen, bei Stimmabgabe per Fax-/E-Mailmitteilung kann diese Frist ver-
kürzt werden, wobei eine Mindestfrist von 48 Stunden zu wahren ist. 

 
8. 1Das Präsidium benennt die Vertreter des DMSB für die nationalen und internationalen 

Gremien, denen der DMSB angeschlossen ist. 2Das Präsidium benennt die Personen, 
die für Wahlen zur Besetzung nationaler und internationaler Fachausschüsse kandidie-
ren sollen. 3Außerdem benennt das Präsidium Vorsitzende und Beisitzer derjenigen 
Verbandsgerichte, die keine echten Schiedsgerichte i.S. der ZPO sind. 4Voraussetzung 
für die Berufung zum Vorsitzenden ist die Befähigung zum Richteramt.  

 
9. 1Die Mitgliederversammlung kann jedes Mitglied des Präsidiums mit 3/4 Mehrheit ab-

berufen, wenn hierfür ein wichtiger Grund vorliegt. 2Eine derartige Abberufung muss als 
ordentlicher Antrag eingereicht sein. 3Die Abstimmung über den Antrag erfolgt geheim. 
4Für abberufene Mitglieder des Präsidiums ist nach einer Abberufung auf der selben 
Mitgliederversammlung eine Ersatzwahl für den Rest der Amtsperiode durchzuführen. 
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§ 10 
Exekutivkomitee 

 
1. 1Das Exekutivkomitee besteht aus: 
 

• dem Präsidiumsmitglied für Finanzen, Recht und Verwaltung 
• dem Präsidiumsmitglied für Automobil 
• dem Präsidiumsmitglied für Motorrad 
• drei vom ADAC benannten Vertretern 
• drei vom AvD benannten Vertretern 
• drei vom DMV benannten Vertretern 
• drei von den LMFV benannten Vertretern 
• einem von den Sonstigen Mitgliedern benannten Vertreter 
• einem von den Sonstigen Motorsportverbänden benannten Vertreter 
• einem Generalsekretär oder einem Stellvertreter der Verwaltung, § 12 

 

2Die Stimmübertragung von einem der Präsidialmitglieder des Exekutivkomitees auf ein 
anderes Präsidialmitglied, welches dem Exekutivkomitee angehört, ist zulässig. 3Eine 
weitergehende Vertretung der Präsidialmitglieder ist ausgeschlossen. 

 
4Die von den Trägervereinen entsandten Vertreter können von diesen jederzeit abberu-
fen und durch andere ersetzt werden. 
 
5Die von den Trägervereinen benannten Vertreter können sich untereinander vertreten. 
 
6Die Delegierten der LMFV, der Sonstigen Mitglieder und der Sonstigen Motorsportver-
bände sind mehrheitlich von den dem DMSB angehörenden LMFV bzw. der Sonstigen 
Mitgliedern und Sonstigen Motorsportverbände zu benennen und können mehrheitlich 
von diesen jederzeit abberufen werden. 

 
2. 1Das Exekutivkomitee unterstützt die Arbeit des Präsidiums durch fachliche Beratung 

und die Erarbeitung von Vorlagen für Präsidialbeschlüsse. 2Darüber hinaus hat das 
Präsidium die Möglichkeit, dem Exekutivkomitee weitere Befugnisse zu übertragen. 

 
3Zur Vorbereitung dieser Aufgaben sind dem Exekutivkomitee Fachausschüsse oder 
Fachleute - soweit nötig - zuzuordnen.   
4Das Präsidium regelt die Einzelheiten insbesondere zu Anzahl, Aufgabenzuweisung 
und Verfahrensvorschriften durch eine von ihm zu beschließende Geschäftsordnung. 
 
5Auf Vorschlag der für die jeweiligen Ressorts zuständigen Präsidiumsmitglieder wer-
den die Fachausschüsse oder Fachleute durch einfachen Mehrheitsbeschluss des 
Präsidiums für die Dauer von jeweils 2 Jahren bestellt. 6Sie können vom Präsidium mit 
einfacher Mehrheit jederzeit abberufen werden. 

 
3. 1Es steht im Ermessen des Exekutivkomitees, jederzeit Experten zu seinen Beratungen 

hinzuzuziehen. 2Diese haben jedoch kein Stimmrecht. 
 
4. 1Die Verwaltung der laufenden Geschäfte des Exekutivkomitees sowie die Leitung der 

Sitzungen obliegen dem Präsidiumsmitglied, das das Ressort Finanzen, Recht und 
Verwaltung innehat. 2Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen des Exekutivkomitees gefasst. 3Bei Stimmengleichheit hat das Präsidiums-
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mitglied, das das Ressort Finanzen, Recht und Verwaltung innehat, eine zusätzliche 
Stimme. 

 
 

§ 11 
Förderkreis 

 
1Der Förderkreis steht Personen und Vereinigungen offen, die dem Motorsport nahestehen 
und zu erkennen geben, zu dessen Fortbestand und Weiterentwicklung beitragen zu wollen. 
 
2Über Richtlinien zur Aufnahme von Mitgliedern in den Förderkreis sowie über Aufnahmean-
träge entscheidet das Präsidium. 3Der Förderkreis richtet seine Empfehlungen zur Arbeit des 
DMSB an das Präsidium. 
 
 

§ 12 
Verwaltung 

 
1Das Präsidium kann zur Erledigung der laufenden Geschäfte eine Geschäftsstelle einrich-
ten. 2Sie wird durch einen oder mehrere vom Präsidium zu bestellende hauptamtliche Gene-
ralsekretäre geleitet. 3Unbeschadet deren möglicher vertraglicher Ansprüche kann das Prä-
sidium ihre Bestellung jederzeit widerrufen. 4Die Geschäftsstelle erfüllt die ihr obliegenden 
Aufgaben nach den Weisungen des Präsidiums sowie nach der vom Präsidium zu beschlie-
ßenden Geschäftsordnung für die Geschäftsstelle. 
 
 

§ 13 
Satzungsänderungen 

 
1Anträge auf Satzungsänderungen müssen bis zum 31.12. des der Mitgliederversammlung 
vorausgehenden Kalenderjahres schriftlich beim Präsidium gestellt sein. 2Diese Frist gilt 
nicht für Anträge auf Satzungsänderungen durch das Präsidium. 3Sie werden mit einer Stel-
lungnahme des Präsidiums in vollständigem Wortlaut der Einladung zur Mitgliederversamm-
lung beigefügt, die mit ¾ Mehrheit der abgegebenen Stimmen entscheidet. 
4Stimmenthaltungen sind nicht mitzuzählen. 
 
 

§ 14 
Rechnungsprüfer 

 
1Zur Prüfung der Finanzen des DMSB werden zwei Rechnungsprüfer durch die Mitglieder-
versammlung für die Dauer von 3 Jahren gewählt. 2Sie dürfen kein anderes Amt im DMSB 
bekleiden. 3Sie haben mindestens einmal im Jahr vor der Mitgliederversammlung Buchfüh-
rung und Kasse zu prüfen und der Mitgliederversammlung Bericht zu erstatten. 
 
 

§ 15 
Ehrenkodex 

 
1Jedes Mitglied des Präsidiums oder des Exekutivkomitees ist verpflichtet, unverzüglich dem 
Organ, dem es angehört, die Tatsachen mitzuteilen, gemäß denen ein zu fassender Be-
schluss des betreffenden Organs oder ein abzuschließendes Rechtsgeschäft mit dem DMSB 
oder einem mit diesem verbundenen Unternehmen,  
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• ihm selbst, 
• seinem Ehegatten/Lebenspartner, 
• einem Verwandten oder Verschwägerten bis zum 3.Grad, 
• einer von diesen Personen kraft Gesetz oder Vollmacht vertretenen natürlichen oder 

juristischen Person, oder 
• einem Dienstherren der vorgenannten Personen, 

 
einen unmittelbaren wirtschaftlichen Vorteil bringen kann. 
 
2Nach Kenntnisnahme entscheidet das Organ, dem der Sachverhalt mitgeteilt wurde, über 
den zu fassenden Beschluss oder Vertragsabschluss ohne Mitwirkung des betroffenen Or-
ganmitglieds. 
 
 

§ 16 
Wahlen 

 
1. 1Die nach der Satzung durchzuführenden Wahlen leitet der Präsident. 2Für die Wahl 

des Präsidiums ist ein aus 3 Personen bestehender Wahlausschuss wählen zu lassen. 
3Die Wahl des Präsidiums leitet der Wahlleiter, der vom Wahlausschuss bestimmt wird. 

 
2. 1Die Wahlen können auf Antrag in geheimer Form durchgeführt werden. 2Über den 

Antrag entscheiden die Mitglieder durch offene Abstimmung mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen. 3Wird eine Wahl in geheimer Form durchgeführt, werden 
Stimmzettel ausgegeben. 
 

3. 1Die Auszählung der Stimmen für die Wahl des Präsidiums erfolgt durch den Wahlaus-
schluss. 2Die Stimmzettel sind bis zum Abschluss der nächstfolgenden Mitgliederver-
sammlung aufzubewahren  

 
 

§ 17 
Gerichtsbarkeit 

 
1. 1Die Verbandsgerichtsbarkeit des DMSB wird in einer Rechts- und Verfahrensordnung 

(RuVO) sowie in einer Schiedsgerichtsordnung (SchGO) geregelt, die beide Bestand-
teil dieser Satzung i.S. einer Vereinsordnung sind. 

 
2Die Mitglieder des DMSB sind verpflichtet, die mittelbaren Mitglieder i.S.d. § 4 Ziffer 3, 
ihre Organe und beauftragte Dritte in der notwendigen Form der Satzung des DMSB 
und den Nebenordnungen zur Satzung, insbesondere RuVO und SchGO, und den 
Sportgesetzen von FIA, FIM, FIM Europe und DOSB zu unterwerfen sowie deren Be-
folgung verbindlich vorzuschreiben. 

 
2. 1Der DMSB richtet eine Verbandsgerichtsbarkeit ein, deren Struktur, Aufgaben und 

Verfahren in der RuVO geregelt werden. 2Die RuVO wird durch die Mitgliederversamm-
lung verabschiedet. 3Nur in besonderen Fällen und zwar, wenn aufgrund von Anord-
nungen oder Bestimmungen übergeordneter Verbände bzw. behördlicher Maßnahmen 
es unaufschiebbar erforderlich ist, kann das Exekutivkomitee mit Zustimmung des Prä-
sidiums die RuVO ändern. 4Solche Änderungen müssen der nächsten Mitgliederver-
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sammlung zur Genehmigung vorgelegt werden. 5Sie werden mit der Veröffentlichung 
im offiziellen Mitteilungsblatt des DMSB wirksam. 

 
3. 1Der DMSB bildet als ständige Einrichtung ein institutionelles Schiedsgericht, dessen 

Struktur, Aufgaben und Verfahren in der SchGO näher geregelt ist. 
 

2Das Schiedsgericht entscheidet nach Erschöpfung des Rechtsweges in der Ver-
bandsgerichtsbarkeit gemäß Ziffer 1 abschließend und ist zuständig für alle Streitigkei-
ten zwischen dem DMSB und seinen Mitgliedern aus dem Mitgliedschaftsverhältnis 
sowie für Streitigkeiten zwischen den Mitgliedern des DMSB. 
 
3Die Mitglieder des Schiedsgerichts sind persönlich und sachlich unabhängig und sind 
keinerlei Weisungen seitens der Organe des DMSB oder seiner Mitgliedsvereine un-
terworfen. 
 
4Für die Verabschiedung der SchGO gelten die Regelungen zur Verabschiedung der 
RuVO gemäß Ziffer 1 entsprechend. 

 
4. 1Mögliche Strafen können sein: 

 
• Verwarnung 
• Geldstrafe 
• Zeitstrafen 
• Nichtzulassung zum Start 
• Verbot der Teilnahme an einer Veranstaltung 
• Ausschluss von der Teilnahme an einer Veranstaltung 
• Ausschluss von der Wertung aus einem oder mehreren Wettbewerben 
• Abzüge von Wertungspunkten 
• Aberkennung von errungenen Titeln 
• nationale Suspendierung (Sperre auf Zeit) 
• nationale und internationale Suspendierung (Sperre auf Zeit) 
• Disqualifizierung (Sperre auf Lebenszeit) 
• Suspendierung und Disqualifizierung eines Automobils/Motorrades oder einer Au-

tomobilmarke/Motorradmarke 
• Verbot, auf Zeit oder Dauer als Sportwart des DMSB tätig zu sein 
• Verbot, auf Zeit oder Dauer Wettbewerbe im Motorsport auszuschreiben und/oder 

durchzuführen 
 

2Die Strafen können auch nebeneinander verhängt werden. 3Außerdem sind erzieheri-
sche Maßnahmen zulässig (z.B. Auflagen und Bußen). 4Vereinsstrafen können zur 
Bewährung ausgesetzt werden. 
 

5. 1Den Rechtssuchenden wird die Möglichkeit eröffnet, die Zuständigkeit des institutio-
nellen Schiedsgerichts gemäß Ziffer 2 jederzeit noch vor Ausschöpfung sämtlicher 
Rechtsmittel der Verbandsgerichtsbarkeit zu vereinbaren. 2Dessen Schiedsspruch ent-
scheidet die streitgegenständlichen Fragen im Sinne einer letztinstanzlichen Entschei-
dung endgültig. 3Voraussetzung für die Alleinzuständigkeit dieses Schiedsgerichts ist 
das Zustandekommen eines Schiedsvertrages i.S. §§ 1025 ff. ZPO zwischen den am 
Verfahren beteiligten Parteien. 
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§ 18 

Motorsportjugend 
 
1Der DMSB fördert die freiwillige selbständige Ausführung von Aufgaben der Jugendförde-
rung und Jugendpflege durch die Jugendorganisationen der Verbandsmitglieder. 
 
2Jeder Trägerverein entsendet einen Jugendvertreter. 3Die Vertreter der Motorsportjugend 
beraten mit dem für die Jugendarbeit zuständigen Präsidiumsmitglied alle Fragen der ge-
meinsamen Jugendarbeit. 
 
4Die Jugendorganisationen der Verbandsmitglieder beschließen für ihre gemeinsame Arbeit 
im DMSB eine eigene Jugendordnung, die der Bestätigung durch die Mitgliederversammlung 
des DMSB bedarf. 
 
5Nach dieser Jugendordnung wird die Jugendarbeit eigenständig geführt und verwaltet. 
 

§ 19 
Auflösung, Vermögensanfall 

 
1. 1Die Auflösung des DMSB kann nur auf Beschluss einer zu diesem Zweck einberufe-

nen Mitgliederversammlung ausgesprochen werden. 2Ein Auflösungsbeschluss muss 
mit ¾ der abgegebenen Stimmen gefasst werden. Stimmenthaltungen sind nicht mit-
zuzählen; § 8 Ziffer 7 gilt entsprechend. 

 
2. Die zum Zwecke der Auflösung einberufene Mitgliederversammlung ernennt die Liqui-

datoren. 
 
3. 1Bei Auflösung, Aufhebung oder bei Wegfall des steuerbegünstigten Zwecks fällt das 

Vermögen an den DOSB mit der Auflage, es unmittelbar und ausschließlich gemein-
nützig i.S.d. §§ 52 ff. AO zur Förderung des Sports zu verwenden. 2Die Beschlüsse 
über die Verwendung des Verbandsvermögens sind vor ihrer Verwirklichung mit dem 
zuständigen Finanzamt abzustimmen. 

 
4. 1Bei Auflösung des DMSB werden die Trägervereine auf die FIA einwirken, dass die 

Motorsporthoheit für den 4-Rad-Motorsport in Deutschland an den AvD zurückfällt. 
2Sofern der DMSB e.V. eine Nachfolgeorganisation haben sollte, an welcher der AvD 
beteiligt ist, fällt die Sporthoheit für den 4-Rad-Motorsport, vorbehaltlich der Zustim-
mung durch die FIA, an die Nachfolgeorganisation und nicht an den AvD zurück. 

 
5. 1Bei Auflösung des DMSB werden die Trägervereine auf die FIM einwirken, dass die 

Motorrad-Sporthoheit für den 2-Rad-Motorsport in Deutschland an ADAC und DMV zu-
rückfällt. 2Sofern der DMSB eine Nachfolgeorganisation haben sollte, an welcher AD-
AC und DMV beteiligt sind, fällt die Sporthoheit für den 2-Rad-Motorsport, vorbehaltlich 
der Zustimmung der FIM, an die Nachfolgeorganisation und nicht an ADAC und DMV 
zurück. 


